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§ 6b W-AGWG

W-AGWG - Wiener Auslandergrunderwerbsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.12.2018

(1) Personenbezogene Daten, die fur die Durchfihrung von Verfahren nach diesem Gesetz erforderlich sind, dirfen

verarbeitet werden. Darunter fallen

2

. Name, Geburtsdatum, Staatsangehorigkeit, Personenstand, Aufenthaltsstatus, Wohnadresse, Beruf der

Antragsteller,

. Erwerbsobjekt der Antragsteller und dessen bauliche Widmung bzw. baurechtliche Genehmigung und

. Daten der Antragsteller bei den zustandigen gesetzlichen Interessenvertretungen sowie militarische und

strafrechtlich relevante Daten gemal3 8 4 Abs. 1.

Die Behdrde ist ermdchtigt, nach Abs. 1 verarbeitete Daten im Rahmen von Verfahren nach diesem Gesetz zu

Ubermitteln an:

4.

. die Beteiligten an diesen Verfahren,

Sachverstandige, die einem Verfahren beigezogen werden,

. Verwaltungsbehdrden, soweit diese Daten flr die Besorgung ihrer Aufgaben im Rahmen des jeweiligen Verfahrens

bendtigt werden,

Gerichte.

(3) Die personenbezogenen Daten werden nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung fur die Dauer von 30 Jahren

gespeichert.

In Kraft seit 01.12.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/w-agwg/paragraf/4
file:///

	§ 6b W-AGWG
	W-AGWG - Wiener Ausländergrunderwerbsgesetz


